
Antrag Nr. 15-O-11-0006
CDU

Betreff:

Fahrstraße durch bestehende Grundstücke im Mittleren Wingertsweg [CDU]  

Antragstext:

Antrag der CDU-Fraktion

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, zwischen den Grundstücken Flur 
61, Flurstück 5677 und Flur 61, Flurstück 5906 durch geeignete Schilder darauf hinzuweisen, dass 
die Haftung der Grundstückseigentümer ausgeschlossen ist.

Begründung:
Im o. g. und in der beigefügten Karte ersichtlichen Bereich verläuft der vorhandene Fahrweg direkt 
durch die Grundstücke. Mit den o. g. Hinweisschildern sollte ausdrücklich der Haftungsausschluss 
der Grundstückseigentümer sichergestellt werden.

Wiesbaden, 21.01.2015


